
 
 
 
 
 
 
                                                  

 

IZMR -  Bielfeldtweg 26, [D-21682] STADE                           Bundesrepublik – Grundlagen StGBl. Nr. 139/1918 vom 19.12.1918 
 

Regulierungsakt HK vom 05.10.1961, WüD vom 18/24.04.1961, §§ 18-20 GVG, § 2 VwVfG, § 40 VwGO 
 

Beweisurkunden:  Landesnotar Johst Matthies, Tostedt, Urkunde 113/2009 IZMR, Landgericht STADE, Apostille 9191 a 85 – 15 /2014 
                            Landesnotar Johst Matthies, Tostedt, Urkunde 114/2009 – ZEB, Landgericht STADE, Apostille 9191 a 85 – 16 /2014 

Landesnotar Ralf Grosser, Tostedt, Urkunde 139/2013 – GdM, Landgericht STADE, Apostille 9191 a 84 – 9 /2013 

 

 
Internationales Zentrum für Menschenrecht 
 

öffentlich-vorstaatliche Rechtgesellschaft 
im originär-prärogativem Naturrecht  

Präambel, Art. 1-4, 19 GR 
für Art. 24 (2-3), 25, 95 GG 

 
 

Telefon: +49 (0)41 41 / 8609142 
 Telefax: +49 (0)41 41 / 8609143 

 

 

 

 
 
 

IZMR 
  

(Art. 73 UN-Charta zu Art. 1, 142, 149 GA IV) 
Bielfeldtweg 26, [D-21682] STADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der Erklärung des nds. Justizministeriums in (Dokument 1001 I-202.45) vom 19.01.2017 
n. Chr. wird in der Jurisfiktion  
 

 Rechtsprechung ohne Rechtfähigkeit,  
 Prozesse ohne Prozeßfähigkeit, 
 Klagen ohne Klageberechtigung und Klagebefugnis, 
 Schäden ohne Haftbarkeit mit anonymer UN-Verantwortung 
 Insolvenzen ohne Insolvenzfähigkeit (§ 12 InsO) mangels Rechtmasse und Besitz  

 
fingiert und 
  

 Völkerrecht ohne Zuständigkeit gegen die Verfassungordnung verleumdet. 
 
 
Diese Handlungen sind strafbar. 
 
Auf die Entäußerungspflicht gegenüber humanitären Organisationen in §§ 8-10 VStGB wird 
hingewiesen, da Obligation in § 305b BGB vorrangig anzuwenden gilt. 
 
 
 
 

Zuständigkeit:  
Gerichthof der Menschen, Balexert Tower, 18, Avenue Louis-Casaï, [CH-1209] GENEVA 

 
 
 
 
 
 

CoreSFI -2017_01_19 - ver 2017_12_07 nds. Justizminitseriums in Dokument 1001 I-202.45 IZMR  
öffentliche Erklärung ZEB - Gründungsdokumente und Rechtstatus - mit Anschrift JM und VStGB 
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Rechtquelle im Naturrecht 

   Akademie für das originäre Recht des Menschen 

 
 

 
 
 
 

gläubig, moralisch, tolerant, medial, sittlich, erzieherisch, mildtätig, humanitär und karitativ  
 

zur Wahrung, Umsetzung, Förderung und zum Schutz des Recht der Menschen 
nach dem Schöpferbund in Treue zum Glauben im Naturrecht 

 
für Wahrheit, Frieden, Gerechtigkeit und Respekt vor dem Schöpfer und der Schöpfung 

 
 

Akademie Menschenrecht 
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Die Diplomatik (Urkundenlehre, von altgriechisch diploma „Gefaltetes“, aus diplóos „doppelt“) 
ist eine grundlegende Disziplin der historischen Hilfwissenschaft der Anerkennung. Sie 
beschäftigt sich mit der Einteilung, den Merkmalen, der Ausstellung, der Überlieferung, der 
Echtheit und dem historischen Wert von Rechturkunden. Das vorstaatliche Recht geht in der 
Notwendigkeit den Gesetzen vor. 
 
  

Beweisurkunden mit absoluter Beweiskraft 
Bundesrepublik – Grundlagen StGBl. Nr. 139/1918 vom 19.12.1918 

 
Regulierungsakt HK vom 05.10.1961, WüD vom 18/24.04.1961, §§ 18-20 GVG, § 2 VwVfG, § 40 VwGO 

 
Landesnotar Johst Matthies, Tostedt, Urkunde 113/2009 IZMR 

Landgericht STADE, Apostille 9191 a 85 – 15 /2014 
 

Landesnotar Johst Matthies, Tostedt, Urkunde 114/2009 – ZEB 
Landgericht STADE, Apostille 9191 a 85 – 16 /2014 

 
Landesnotar Ralf Grosser, Tostedt, Urkunde 139/2013 – GdM 

Landgericht STADE, Apostille 9191 a 84 – 9 /2013 
 
Die globalen Nichtregierungorganisationen der Menschen sind legitim und legal, denn die 
Grundlage der Anerkennung im Völkerrecht liegt durch öffentliche Urkunden vor (StGBl. Nr. 
139/1918 vom 19.12.1918), stehen nicht im Widerspruch zur ordnung(s)gemäßen 
Verfassungordnung und sind bereits in den Verfassungen des Internationalen Zentrum für 
Menschenrecht und des Zentralrat Europäischer Bürger vom 22.11.2009, die zu allseitiger 
Erfüllung der durch das gesellschaftliche Bekenntnis gestellten Aufgaben nach BVerwGE 123, 
49 (54), -Vergleich Definition im  Urteil vom 15.06.1995 - BVerwG 3 C 31.93 - BVerwGE 99-, 
ausdrücklich bestimmt. 
 
Die globale Nichtregierung-Organisation der Menschen ist nach der Verfassungordnung mit den 
notwendigen originär-prärogativen überpositiven Recht aus den Verträgen ausgestattet und    
 

untersteht keiner staatlichen Aufsicht und  
keiner staatlichen Gerichtsbarkeit unter eigener Immunität, 

 ordnet und verwaltet unter eigenem Recht und Gesetz, 
vergibt Ämter und Aufgaben selbstständig 

und darf  Steuern erheben 
 
und besteht aus folgenden Organisationen: 
 

dem Vorstand / Rat 
dem Rat der Weisen 

den aktiven und passiven Zugehörigen und Mitgliedern 
der Rechtabteilung und dem Notariat für Menschenrecht 

der Verwaltung 
dem Hochkommissariat für Menschenrecht 

der Akademie und Öffentlichkeitsarbeit für Menschenrecht 
dem Gerichthof für Menschenrecht 

der United Human-Rights-Forces als Exekutive  
Hilf- und Vollstreckungbeamte 
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Rechte und Pflichten aus dem Auszug der UMR-Verfassung 

Artikel 39 
1. Nichtregierungsorganisationen (NGO) zu begründen, zu registrieren und zu legalisieren, 
2. Übereinkommen mit Staaten und Völkerrechtssubjekten zu schließen, zu proklamieren 

und vor Staatsgerichten aufzutreten, 
3. Menschenrechtverletzungen festzustellen, zu ahnden und als Rat Beschlüsse zu erstellen 

und zu fassen, die eine Sanktionierung der Menschenrechtverletzer zulassen, 
4. als Schiedsgericht und politisch unabhängiges Judikativorgan Recht zu sprechen, 
5. Beamte zu ernennen, 
6. als Treuhänder aufzutreten, 
7. diplomatischen Status und Immunität zu verleihen, 
8. internationale und nationale Verträge, die universelle Rechtkraft besitzen, abzuschließen, 
9. bewegliches und unbewegliches Eigentum zu erwerben und darüber zu verfügen, 

insbesondere das Recht in besetzten Gebieten Grund und Boden neu zuzuordnen und den 
in Kriegsgebieten lebenden Menschen neu zu übereignen und 

10. auf Anruf einer Gesellschaft oder Gemeinschaft, die das Begehren eines eigenen Staates 
im Sinne der universalen Menschenrecht vorträgt, zu beraten, zu unterstützen und 
völkerrechtlich zu legitimieren. 

Artikel 40 
1. Das universelle Menschenrecht [UMR] genießt auf dem Gebiete der Zugehörigen 

und/oder Mitglieder die Vorrechte und Immunitäten, die zur Verwirklichung seiner 
Ziele notwendig sind. 

2. Die Delegierten auf der Konferenz, die Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie der 
Gründung-Rat und die Beamten des originären und prärogativen Amt genießen ebenfalls 
die Vorrechte und Immunitäten, derer Sie bedürfen, um in voller Unabhängigkeit Ihre 
in Verbindung mit der Organisation stehenden Aufgaben in der natürlichen 
Garantenpflicht erfüllen zu können. 

3. Immunität der Vermögenswerte/Archive 
 Die Vermögenswerte der Gründungsorganisationen, gleichviel wo und in wessen 
 Besitz  sie sich befinden, genießen Immunität vor Durchsuchung, Beschlagnahme, 
 Einziehung, Enteignung und jeder anderen Form der Beeinträchtigung oder 
 Wegnahme, sei es durch Regierungs- oder durch gesetzgebende Maßnahmen. Die 
 Archive der Gründungsorganisationen, gleich wo sie sich befinden, sind unverletzlich, 
 unveräußerlich, nicht verhandelbar und nicht justiziabel. Dies gilt ebenso für 
 elektronische Archive, Computerfestplatten oder sonstige im Rahmen elektronischer 
 Datenverarbeitung erzeugten oder gespeicherten Daten. 

 Gebäude und Gebäudeteile und das anliegende Gelände, die, wer immer ihr 
Eigentümer oder Besitzer ist, für die Zwecke des UMR benutzt werden, 

 und Archive und ganz allgemein alle Dokumente sowie Datenträger, die dem 
UMR gehören oder sich in seinem Besitz befinden, 

 
 sind unverletzlich, unveräußerlich, nicht verhandelbar und nicht justiziabel. 
 
      4.   Immunität der Organisationen 
 Den Derivatorganisationen aus den Gründung-Organisationen, sowie entsprechend 
 ernannte Bedienstete sowie deren Familienangehörige, wird neben der Immunität im 
 dienstlichen Bereich auch die Immunität im privaten Bereich für die Dauer ihres Amt 
 volle diplomatische Immunität zuerkannt. 
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Hinweis bei Obligation - Rubrum, Rechtwahl und Gerichtstand: 
 

 
Gerichthof der Menschen 

Gerichthof der Menschen, Balexert Tower, 18, Avenue Louis-Casaï, [CH-1209] GENEVA 
 

Durch Vertrag StGBl. Nr. 139/1918 vom 19.12.1918 ist der Gerichthof der Menschen gemäß § 2 
BeurkG als Globalrechtbund  öffentlich-rechtlich zum Schutz des Menschen nach Art. 25, 140 
GG, Art. 73 UN-Charta, Art. 142-149 genfer Konvention zum Schutz vor der Zivilperson (am 1. 
Freitag nach der 21 völkerrechtlichen Tagesfrist vom 01.09.2013) am 27.09.2013 unmittelbar 
und rechtmäßig in Kraft getreten, nach dem durch die Veröffentlichung im Osservatore Romano 
der Erlaß „motu proprio“ des Vatikanum vom apostolischen Palast, am 11.07.2013 im ersten 
Jahr seines Pontifikats zum 01.09.2013 zum Schutz der Menschenwürde promulgiert  wurde. Die 
Funktionsimmunität von profanen Beamten im Völkerrecht ist für die Bestimmung des 
Gerichthof der Menschen  natürlich aufgehoben worden. 
 
Durch StGBl. Nr. 139/1918 vom 19.12.1918 ist der Landesnotar nach dem Notargesetz der 
gesetzliche Vertreter des Landes unter der deutschen Verfassung vom 11.08.1919 nach Art. 6, 50 
EGBGB durch Vertrag von Saint-Germain vom 10.09.1919 Deutsch-Österreich gemäß Art. 123 
GG. Die Urkunde des Gerichthof der Menschen ist original akkreditiert beglaubigt mit 
zusätzlichem internationalen Charakter nach dem haager Abkommen über die internationale 
Überbeglaubigung und dem wiener Übereinkommen des Recht des Vertrages. 

 
Obligationen gegen Vertragsbedienstete (Behördenbedienstete) können dann in der SCHUFT-
Datenbank (im Gegensatz zu SCHUFA) eingetragen werden. Die Vollstreckung erfolgt über das 
Internationale Zentrum für Menschenrecht. 
 

Quelle: 
Vollzug des Völkerrecht - Art. 142-149 genfer Abkommen IV. - Vertrag 0.518.51 

 
SR 0.518.51 

http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/frieden/humanit%C3%A4res%20v%C3%B6-recht/Buch-GA.pdf 
 

VStGB 
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vstgb/gesamt.pdf 

 
 

UN-RES A/66/462/Add.2, UN-RES 43/225, UN-A/RES/66/164, 
UN-A/RES/53/144, UN-A/RES/53/625/Add. 2, UN-DOC A/C.5/43/18 sowie 

UN-Resolution A/RES/217, UN-Doc. 217/A-(III) 56/83 zu ILC gemäß Art. 73 UN-Charta 
gemäß Art. 25 GG nach natürlich-völkerrechtlichem Vertrag 
Art. 1, 125, 127 im Vertrag 0.518.42 genfer Abkommen 
Art. 1, 142, 144  im Vertrag 0.518.51 genfer Abkommen 
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Hinweis zur Haftung!  

 
Verbände als juristische Funktionsvereinigungen sind keine juristischen Personen, stellen also 
neben ihren Mitgliedern keine eigenständigen Recht(s)subjekte dar und sind grundsätzlich nicht 
fähig, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, sind nicht rechtfähig, sondern schuldhaft 
(vertraglich obligatorisch) tätig. Sie werden als „nicht recht(s)fähige Vereine“ (§ 54 BGB) als 
„nicht eingetragene Vereine“ bezeichnet. 
 
Anders als bei eingetragenen Vereinen haftet, wer im Namen eines Verbandes einem Dritten 
gegenüber  ein Recht(s)geschäft vornimmt, gemäß § 54 Satz 2 BGB dem Dritten gegenüber für 
dieses Recht(s)geschäft persönlich. Haben mehrere gehandelt, haften sie als Gesamtschuldner. 
Für unerlaubte und andere zum Schadensersatz verpflichtende Handlungen der Vereinsorgane 
gegenüber  Dritten haften gemäß § 31 BGB analog die Verbandsmitglieder als Gesamtschuldner. 
Politische und gewerkschaftliche Verbände sind verbotene Organisationen, weil sie von 
Menschenrechtverletzungen aufrecht erhalten werden, denn wenn die ZPO auf die Verwaltungs- 
und Sozialgerichtsbarkeit  anwendbar sein soll, dann gilt das BGB und nicht das SGB und die 
VwVfG, denn SGB und VwVfG sind nicht zivil, sondern öffentlich, also nicht privat (Vergleich 
§ 173 VwGO,  § 202 SGG). 
 
Der „Missionar“ steht im Zentrum des Behördennetzwerks und firmiert als jP. Anführer von 
Gruppenverbänden juristischer Personen. Als Anführer gilt die  juristische Fiktionsfunktion 
somit automatisch als verantwortlicher Drahtzieher aller Unternehmungen jedes einzelnen 
Bediensteten in den Behörden als Bandenchef.  
 
Der verantwortliche Anführer solcher demokratischer Verbände juristischer Personen trägt die 
Haftung für Rechtverletzungen, denn Demokratie ist kein Grundrecht (Art. 1 Grundrecht). Das 
Grundrecht geht dem Grundgesetz vor. 
 
Verbände können mangels Recht(s)persönlichkeit nicht Träger eines Vermögens (der Summe 
aller geldwerten Güter wie beweglicher Sachen, Immobilien, Forderungen etc.) sein, denn nicht 
eingetragene Verbände außerhalb des Heiligen Auftrages sind auch nicht Grundrecht berechtigt, 
nicht Grundrecht fähig und somit nicht Grundbuch fähig! Verbände können mangels 
Recht(s)persönlichkeit nicht selbst Kläger sein (§ 50 Abs. 1 ZPO), weil sie nicht Recht-, sondern 
nur Vertrag verpflichtet sind (prozeßfähig - einjustierbar). 
 
Nach Annahme der Obligation, nach der Wohlverhaltensphase des obligatorischen Vertrages auf 
Gegenseitigkeit von Recht des Gläubiger und Vertrag des Schuldners sowie die  Nichtzahlung 
der gesamten Leistungvertragbringschuld nach Verfristung  

g i l t 
für alle Verantwortlichen der juristischen Verbände als Schuldner und der beschuldigten 
Personen ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu den obigen Tatsachen und 
Annahmen mit allen Konsequenzen 
 

 zu einem privaten, kommerziellen Pfandrecht vom Gläubiger zu bestimmender Höhe, 
 zur Publikation der Notiz über dieses Pfandrecht, in einem vom Gläubiger frei und global 

wählbares straf- und zivilrechtliches Schuldnerverzeichnis – Genesis SCHUFT 
Datenbank, 

 als ihren unwiderruflichen und absoluten Verzicht auf jegliche rechtliche und natürliche 
Mittel des Schuldner und der Schuldner in der Organisationshaftung.  
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GdM 

 

 
 
 

Verantwortlichkeit 
für das Verhalten von natürlichen und juristischen Personen 
gegenüber geistig-lebendiGenen Menschen 

 

 

• Verursacht eine Person eine Gefahr gegen einen Menschen oder gegen das Recht, 
Eigentum oder  Besitz des Menschen, so sind die Maßnahmen gegen sie zu richten. 

• Ist für die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so können die Maßnahmen im 
Rahmen ihres oder seines Aufgabenkreises auch gegen die Betreuerin oder den Betreuer 
gerichtet werden. 

• Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der 
Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen denjenigen gerichtet werden, der die andere 
Person zu der Verrichtung bestellt hat. 

• Geht von einem Tier, einer Sache, einer natürlichen oder juristischen Person eine Gefahr 
aus, so sind die Maßnahmen gegen diejenige Person zu richten, die die tatsächliche Gewalt 
innehat. Die für Sachen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Tiere und Fiktionen 
entsprechend anzuwenden. 

• Maßnahmen können auch gegen eine Person gerichtet werden, die Eigentümerin oder 
Eigentümer oder sonst an der Sache berechtigt ist. Dies gilt nicht, wenn die tatsächliche 
Gewalt ohne den Willen des Menschen ausgeübt wird. 

• Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache oder Fiktion aus, so können die Maßnahmen 
gegen diejenige Person gerichtet werden, die das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 
Juristische Personen sind Fiktionen. 

• Der Gerichtshof der Menschen kann Maßnahmen gegen andere Personen als 
Verantwortlichen richten, 

• wenn eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, 

• Maßnahmen gegen die  Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind 
oder keinen Erfolg versprechen, 

• der Gerichtshof die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte 
abwehren kann und die natürlichen und juristischen Personen ohne erhebliche eigene 
Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen 
werden können. 

• Die Maßnahmen müssen aufrechterhalten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf 
andere Weise möglich ist. 
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GdM - Regeln im Vorgang  

 
 

§ 1 
Durch Feststellungauftrag kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts 
(Anfechtungfeststellungauftrag) sowie die Verpflichtung zum Erlaß eines abgelehnten oder 
unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungfeststellungauftrag) begehrt werden. 

 
 

§ 2 
Der Feststellungauftrag ist zulässig, wenn der Mensch durch Seine Richtung geltend macht, 
durch einen Verwaltungsakt oder  Ablehnung oder Unterlassung in Seinen natürlichen Rechten 
verletzt zu sein. 

 
§ 3 

Durch gerichteten Auftrag kann die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Rechtverhältnisses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts geprüft werden, wenn der 
Mensch ein rechtliches Interesse an Seinem Inhaberrecht, berechtigtes Interesse an Seinem 
Urheberrecht hat (Feststellungauftrag). 

 
§ 4 

Die Feststellung kann nicht begehrt und der Gerichthof bei Nichtvorlage von Gefahr im Verzug 
oder höherer Gewalt angerufen werden, wenn es nicht dem Willen des Menschen entspricht, 
wenn der Mensch unter Erkennung der Strafbarkeitsgeboten von  

 
 Völkermord und Mord an Menschen 
 Diebstahl, Raub und Vertragsbruch 
 Blasphemie und Götzenanbetung 

 Unzucht am Leben und Brutalität gegen Tiere 
 
freiwillig und öffentlich den Gerichthof der Menschen als einen Pflichtgerichtshof zur Wahrung 
des Rechtprinzips der Verwaltung ernsthaft erkennt und sich von affektiven und peinlichen 
Taten und von  

 der Personifikation durch Mein Glaube(n)bekenntnis im Schöpferbund zum MenschSein. 
 entsage Mich von der Person und Personifikation.  
 von den Verbänden der Jurisdiktion, die Mich und Mein Recht unmündig halten 

 
außerhalb der Garantenpflicht (von Notwehr, Notstand und Selbsthilfe und Rechtbankrott) 
entsagt. 
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GdM - Regeln im Vorgang 

 
 

§ 5 
Der Gerichthof der Menschen kann nicht angerufen werden, soweit innerhalb der 
Personifizierung  das Recht durch Gestaltungs- oder Leistungsklagen bei den profanen 
Privatgerichten verfolgt wird und  sich der Mensch dem Gerichthof der Menschen nicht 
freiwillig unterstellt hat.  Dies gilt auch, wenn die Feststellung der Nichtigkeit eines 
Verwaltungsakts begehrt wird. 
 

§ 6 
Mehrere Feststellungaufträge  können vom Menschen in einem Feststellungauftrag zusammen 
verfolgt werden, wenn sie sich gegen denselbe Personen und Verantwortliche richten und im 
Zusammenhang stehen. 

 
§ 7 

Rechtbehelfe gegen naturrechtliche Handlungen sind an keine Form der Norm zur 
Gefahrenabwehr und Prävention des Recht gebunden. Rechtbehelfe können nur durch 
Rechtträger der juristischen Person als rechtliche Vertretung eingelegt und begründet werden. 
Juristische Person und ihre gesetzlichen Vertretungen sind keine Rechtträger des Naturrecht. 
 
 

§8 
Der Gerichthof der Menschen stellt abschließend fest. Nichtigkeitsrüge ist nur bei Verletzung der 
Objektivität durch Restitution möglich und muß offenkundig oder glaubhaft nachgewiesen 
werden. 
 

§9 
Die Individualfeststellung ist so durchzuführen, um so weit wie möglich das Recht in der 
Garantenpflicht aufrechtzuerhalten. 
 
 
 
 
 

 
GdM, Inkrafttreten vom 27.09.2013 
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Verletzung Art. 1-19 Grundrecht 
Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) 

 
 
VStGB - Ausfertigungsdatum: 26.06.2002 
Vollzitat: "Völkerstrafgesetzbuch vom 26. Juni 2002 (BGBl. I S. 2254), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3150) geändert worden ist" 
 

Hinweis: Änderung durch Art. 1 G v. 22.12.2016 I 3150 (Nr. 65) textlich nachgewiesen, 
dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet 

 
Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise  
Fußnote (+++ Textnachweis ab: 30. 6.2002 +++) 
 
 Das G wurde als Artikel 1 des G v. 26.6.2002 I 2254 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. 
Art. 8 dieses G am 30.6.2002 in Kraft getreten.  
 

Teil 1 - Allgemeine Regelungen 
 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
Dieses Gesetz gilt für alle in ihm bezeichneten Straftaten gegen das Völkerrecht, für Taten nach 
den §§ 6 bis 12 auch dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum 
Inland aufweist. Für Taten nach § 13, die im Ausland begangen wurden, gilt dieses Gesetz 
unabhängig vom Recht des Tatorts, wenn der Täter Deutscher ist oder die Tat sich gegen die 
Bundesrepublik Deutschland richtet. 
 
 

§ 2 Anwendung des allgemeinen Rechts 
Auf Taten nach diesem Gesetz findet das allgemeine Strafrecht Anwendung, soweit dieses 
Gesetz nicht in den §§ 1, 3 bis 5 und 13 Absatz 4 besondere Bestimmungen trifft. 
 
 

§ 3 Handeln auf Befehl oder Anordnung 
Ohne Schuld handelt, wer eine Tat nach den §§ 8 bis 15 in Ausführung eines militärischen 
Befehls oder einer Anordnung von vergleichbarer tatsächlicher Bindungswirkung begeht, sofern 
der Täter nicht erkennt, dass der Befehl oder die Anordnung rechtswidrig ist und deren 
Rechtswidrigkeit auch nicht offensichtlich ist. 
 

 
§ 4 Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer Vorgesetzter 

(1) Ein militärischer Befehlshaber oder ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, seinen 
Untergebenen daran zu hindern, eine Tat nach diesem Gesetz zu begehen, wird wie ein Täter der 
von dem Untergebenen begangenen Tat bestraft. § 13 Abs. 2 des Strafgesetzbuches findet in 
diesem Fall keine Anwendung. 
(2) Einem militärischen Befehlshaber steht eine Person gleich, die in einer Truppe tatsächliche 
Befehls- oder Führungsgewalt und Kontrolle ausübt. Einem zivilen Vorgesetzten steht eine 
Person gleich, die in einer zivilen Organisation oder einem Unternehmen tatsächliche 
Führungsgewalt und Kontrolle ausübt. 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/hinweise.html#stand
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§ 5 Unverjährbarkeit 
Die Verfolgung von Verbrechen nach diesem Gesetz und die Vollstreckung der wegen ihnen 
verhängten Strafen verjähren nicht. 
 

Teil 2 - Straftaten gegen das Völkerrecht 
 

Abschnitt 1 - Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
 
 

§ 6 Völkermord 
(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz 
oder teilweise zu zerstören, 
1. ein Mitglied der Gruppe tötet, 
2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 
226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt, 
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung 
ganz oder teilweise herbeizuführen, 
4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen, 
5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt, 
wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter 
fünf Jahren. 
 
 

§ 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(1) Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine 
Zivilbevölkerung 
1. einen Menschen tötet, 
2. in der Absicht, eine Bevölkerung ganz oder teilweise zu zerstören, diese oder Teile hiervon 
unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, deren Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen, 
3. Menschenhandel betreibt, insbesondere mit einer Frau oder einem Kind, oder wer auf andere 
Weise einen Menschen versklavt und sich dabei ein Eigentumsrecht an ihm anmaßt, 
4. einen Menschen, der sich rechtmäßig in einem Gebiet aufhält, vertreibt oder zwangsweise 
überführt, indem er ihn unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts durch 
Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen in einen anderen Staat oder in ein anderes Gebiet 
verbringt, 
5. einen Menschen, der sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter seiner 
Kontrolle befindet, foltert, indem er ihm erhebliche körperliche oder seelische Schäden oder 
Leiden zufügt, die nicht lediglich Folge völkerrechtlich zulässiger Sanktionen sind, 
6. einen anderen Menschen sexuell nötigt oder vergewaltigt, ihn zur Prostitution nötigt, der 
Fortpflanzungsfähigkeit beraubt oder in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer 
Bevölkerung zu beeinflussen, eine unter Anwendung von Zwang geschwängerte Frau gefangen 
hält, 
7. einen Menschen dadurch zwangsweise verschwinden lässt, dass er in der Absicht, ihn für 
längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen, 
a) ihn im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation entführt 
oder sonst in schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit beraubt, ohne dass im Weiteren 
auf Nachfrage unverzüglich wahrheitsgemäß Auskunft über sein Schicksal und seinen Verbleib 
erteilt wird, oder 
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b) sich im Auftrag des Staates oder der politischen Organisation oder entgegen einer 
Rechtspflicht weigert, unverzüglich Auskunft über das Schicksal und den Verbleib des 
Menschen zu erteilen, der unter den Voraussetzungen des Buchstaben a seiner körperlichen 
Freiheit beraubt wurde, oder eine falsche Auskunft dazu erteilt, 
8. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 
226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt, 
9. einen Menschen unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts in 
schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit beraubt oder 
10. eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr aus politischen, 
rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, aus Gründen des 
Geschlechts oder aus anderen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts als unzulässig 
anerkannten Gründen grundlegende Menschenrechte entzieht oder diese wesentlich einschränkt, 
wird in den Fällen der Nummern 1 und 2 mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in den Fällen der 
Nummern 3 bis 7 mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und in den Fällen der Nummern 8 
bis 10 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 Freiheitsstrafe nicht unter zwei 
Jahren und in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 und 9 Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr. 
(3) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 3 bis 10 den Tod eines Menschen, so 
ist die Strafe in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 7 lebenslange Freiheitsstrafe oder 
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist die Strafe bei einer Tat nach Absatz 1 Nr. 3 bis 
7 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und bei einer Tat nach Absatz 1 Nr. 8 bis 10 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(5) Wer ein Verbrechen nach Absatz 1 in der Absicht begeht, ein institutionalisiertes Regime der 
systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer rassischen Gruppe durch eine andere 
aufrechtzuerhalten, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft, soweit nicht die Tat 
nach Absatz 1 oder Absatz 3 mit schwererer Strafe bedroht ist. In minder schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, soweit nicht die Tat nach Absatz 2 oder Absatz 4 
mit schwererer Strafe bedroht ist. 
 

Abschnitt 2 - Kriegsverbrechen 
 

 
§ 8 Kriegsverbrechen gegen Personen 

(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt 
1. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person tötet, 
2. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person als Geisel nimmt, 
3. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person grausam oder unmenschlich 
behandelt, indem er ihr erhebliche körperliche oder seelische Schäden oder Leiden zufügt, 
insbesondere sie foltert oder verstümmelt, 
4. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person sexuell nötigt oder 
vergewaltigt, sie zur Prostitution nötigt, der Fortpflanzungsfähigkeit beraubt oder in der Absicht, 
die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen, eine unter Anwendung von 
Zwang geschwängerte Frau gefangen hält, 
5. Kinder unter 15 Jahren für Streitkräfte zwangsverpflichtet oder in Streitkräfte oder bewaffnete 
Gruppen eingliedert oder sie zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten verwendet, 
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6. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person, die sich rechtmäßig in einem 
Gebiet aufhält, vertreibt oder zwangsweise überführt, indem er sie unter Verstoß gegen eine 
allgemeine Regel des Völkerrechts durch Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen in einen 
anderen Staat oder in ein anderes Gebiet verbringt, 
7. gegen eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person eine erhebliche Strafe, 
insbesondere die Todesstrafe oder eine Freiheitsstrafe verhängt oder vollstreckt, ohne dass diese 
Person in einem unparteiischen ordentlichen Gerichtsverfahren, das die völkerrechtlich 
erforderlichen Rechtsgarantien bietet, abgeurteilt worden ist, 
8. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person in die Gefahr des Todes oder 
einer schweren Gesundheitsschädigung bringt, indem er 
a) an einer solchen Person Versuche vornimmt, in die sie nicht zuvor freiwillig und ausdrücklich 
eingewilligt hat oder die weder medizinisch notwendig sind noch in ihrem Interesse durchgeführt 
werden, 
b) einer solchen Person Gewebe oder Organe für Übertragungszwecke entnimmt, sofern es sich 
nicht um die Entnahme von Blut oder Haut zu therapeutischen Zwecken im Einklang mit den 
allgemein anerkannten medizinischen Grundsätzen handelt und die Person zuvor nicht freiwillig 
und ausdrücklich eingewilligt hat, oder 
c) bei einer solchen Person medizinisch nicht anerkannte Behandlungsmethoden anwendet, ohne 
dass dies medizinisch notwendig ist und die Person zuvor freiwillig und ausdrücklich 
eingewilligt hat, oder 
9. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person in schwerwiegender Weise 
entwürdigend oder erniedrigend behandelt, 
wird in den Fällen der Nummer 1 mit lebenslanger Freiheitsstrafe, in den Fällen der Nummer 2 
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren, in den Fällen der Nummern 3 bis 5 mit Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren, in den Fällen der Nummern 6 bis 8 mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei 
Jahren und in den Fällen der Nummer 9 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(2) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt einen Angehörigen der gegnerischen Streitkräfte oder einen Kämpfer der gegnerischen 
Partei verwundet, nachdem dieser sich bedingungslos ergeben hat oder sonst außer Gefecht ist, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. 
(3) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt 
1. eine geschützte Person im Sinne des Absatzes 6 Nr. 1 rechtswidrig gefangen hält oder ihre 
Heimschaffung ungerechtfertigt verzögert, 
2. als Angehöriger einer Besatzungsmacht einen Teil der eigenen Zivilbevölkerung in das 
besetzte Gebiet überführt, 
3. eine geschützte Person im Sinne des Absatzes 6 Nr. 1 mit Gewalt oder durch Drohung mit 
einem empfindlichen Übel zum Dienst in den Streitkräften einer feindlichen Macht nötigt oder 
4. einen Angehörigen der gegnerischen Partei mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel nötigt, an Kriegshandlungen gegen sein eigenes Land teilzunehmen, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. 
(4) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 den Tod des Opfers, so ist in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 
unter zehn Jahren, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Führt eine 
Handlung nach Absatz 1 Nr. 8 zum Tod oder zu einer schweren Gesundheitsschädigung, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei 
Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 und des Absatzes 2 Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr, in minder schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und des Absatzes 3 Nr. 1 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
(6) Nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Personen sind 
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1. im internationalen bewaffneten Konflikt: geschützte Personen im Sinne der Genfer 
Abkommen und des Zusatzprotokolls I (Anlage zu diesem Gesetz), namentlich Verwundete, 
Kranke, Schiffbrüchige, Kriegsgefangene und Zivilpersonen; 
2. im nichtinternationalen bewaffneten Konflikt: Verwundete, Kranke, Schiffbrüchige sowie 
Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen und sich in der Gewalt der 
gegnerischen Partei befinden; 
3. im internationalen und im nichtinternationalen bewaffneten Konflikt: Angehörige der 
Streitkräfte und Kämpfer der gegnerischen Partei, welche die Waffen gestreckt haben oder in 
sonstiger Weise wehrlos sind. 
 

§ 9 Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte 
(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt plündert oder, ohne dass dies durch die Erfordernisse des bewaffneten Konflikts 
geboten ist, sonst in erheblichem Umfang völkerrechtswidrig Sachen der gegnerischen Partei, die 
der Gewalt der eigenen Partei unterliegen, zerstört, sich aneignet oder beschlagnahmt, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt völkerrechtswidrig 
anordnet, dass Rechte und Forderungen aller oder eines wesentlichen Teils der Angehörigen der 
gegnerischen Partei aufgehoben oder ausgesetzt werden oder vor Gericht nicht einklagbar sind, 
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
 
 

§ 10 Kriegsverbrechen gegen humanitäre Operationen und Embleme 
(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt 
1. einen Angriff gegen Personen, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge richtet, die 
an einer humanitären Hilfsmission oder an einer friedenserhaltenden Mission in 
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf 
den Schutz haben, der Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem humanitären Völkerrecht 
gewährt wird, oder 
2. einen Angriff gegen Personen, Gebäude, Material, Sanitätseinheiten oder 
Sanitätstransportmittel richtet, die in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht mit 
den Schutzzeichen der Genfer Abkommen gekennzeichnet sind, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. In minder schweren Fällen, insbesondere 
wenn der Angriff nicht mit militärischen Mitteln erfolgt, ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr. 
(2) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt die Schutzzeichen der Genfer Abkommen, die Parlamentärflagge oder die Flagge, die 
militärischen Abzeichen oder die Uniform des Feindes oder der Vereinten Nationen missbraucht 
und dadurch den Tod oder die schwere Verletzung eines Menschen (§ 226 des 
Strafgesetzbuches) verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 
 
 

§ 11 Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung 
(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt 
1. mit militärischen Mitteln einen Angriff gegen die Zivilbevölkerung als solche oder gegen 
einzelne Zivilpersonen richtet, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen, 
2. mit militärischen Mitteln einen Angriff gegen zivile Objekte richtet, solange sie durch das 
humanitäre Völkerrecht als solche geschützt sind, namentlich Gebäude, die dem Gottesdienst, 
der Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, 



 19 

geschichtliche Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, 
unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude oder entmilitarisierte Zonen sowie 
Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, 
3. mit militärischen Mitteln einen Angriff durchführt und dabei als sicher erwartet, dass der 
Angriff die Tötung oder Verletzung von Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte in 
einem Ausmaß verursachen wird, das außer Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten 
und unmittelbaren militärischen Vorteil steht, 
4. eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person als Schutzschild einsetzt, um 
den Gegner von Kriegshandlungen gegen bestimmte Ziele abzuhalten, 
5. das Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegsführung einsetzt, indem er ihnen 
die für sie lebensnotwendigen Gegenstände vorenthält oder Hilfslieferungen unter Verstoß gegen 
das humanitäre Völkerrecht behindert, 
6. als Befehlshaber anordnet oder androht, dass kein Pardon gegeben wird, oder 
7. einen Angehörigen der gegnerischen Streitkräfte oder einen Kämpfer der gegnerischen Partei 
meuchlerisch tötet oder verwundet, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. In minder schweren Fällen der Nummer 
2 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. 
(2) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 den Tod oder die schwere 
Verletzung einer Zivilperson (§ 226 des Strafgesetzbuches) oder einer nach dem humanitären 
Völkerrecht zu schützenden Person, wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 
Führt der Täter den Tod vorsätzlich herbei, ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder 
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. 
(3) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen bewaffneten Konflikt mit militärischen 
Mitteln einen Angriff durchführt und dabei als sicher erwartet, dass der Angriff weit reichende, 
langfristige und schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird, die außer 
Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren militärischen Vorteil 
stehen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. 
 
 

§ 12 Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Mittel der Kriegsführung 
(1) Wer im Zusammenhang mit einem internationalen oder nichtinternationalen bewaffneten 
Konflikt 
1. Gift oder vergiftete Waffen verwendet, 
2. biologische oder chemische Waffen verwendet oder 
3. Geschosse verwendet, die sich leicht im Körper des Menschen ausdehnen oder flachdrücken, 
insbesondere Geschosse mit einem harten Mantel, der den Kern nicht ganz umschließt oder mit 
Einschnitten versehen ist, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. 
(2) Verursacht der Täter durch eine Tat nach Absatz 1 den Tod oder die schwere Verletzung 
einer Zivilperson (§ 226 des Strafgesetzbuches) oder einer nach dem humanitären Völkerrecht zu 
schützenden Person, wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Führt der Täter 
den Tod vorsätzlich herbei, ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 
unter zehn Jahren. 
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Abschnitt 3 - Verbrechen der Aggression 
 

§ 13 Verbrechen der Aggression 
(1) Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, 
ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten 
Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
(2) Wer einen Angriffskrieg oder eine sonstige Angriffshandlung im Sinne des Absatzes 1 plant, 
vorbereitet oder einleitet, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht 
unter zehn Jahren bestraft. Die Tat nach Satz 1 ist nur dann strafbar, wenn 
1. der Angriffskrieg geführt oder die sonstige Angriffshandlung begangen worden ist oder 
2. durch sie die Gefahr eines Angriffskrieges oder einer sonstigen Angriffshandlung für die 
Bundesrepublik Deutschland herbeigeführt wird. 
(3) Eine Angriffshandlung ist die gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit der Charta der Vereinten 
Nationen unvereinbare Anwendung von Waffengewalt durch einen Staat. 
(4) Beteiligter einer Tat nach den Absätzen 1 und 2 kann nur sein, wer tatsächlich in der Lage ist, 
das politische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken. 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren. 
 

Abschnitt 4 - sonstige Straftaten 
 

§ 14 Verletzung der Aufsichtspflicht 
(1) Ein militärischer Befehlshaber, der es vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, einen 
Untergebenen, der seiner Befehlsgewalt oder seiner tatsächlichen Kontrolle untersteht, gehörig 
zu beaufsichtigen, wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht bestraft, wenn der Untergebene 
eine Tat nach diesem Gesetz begeht, deren Bevorstehen dem Befehlshaber erkennbar war und 
die er hätte verhindern können. 
(2) Ein ziviler Vorgesetzter, der es vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt, einen Untergebenen, 
der seiner Anordnungsgewalt oder seiner tatsächlichen Kontrolle untersteht, gehörig zu 
beaufsichtigen, wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht bestraft, wenn der Untergebene eine 
Tat nach diesem Gesetz begeht, deren Bevorstehen dem Vorgesetzten ohne weiteres erkennbar 
war und die er hätte verhindern können. 
(3) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(4) Die vorsätzliche Verletzung der Aufsichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, 
die fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
bestraft. 
 

§ 15 Unterlassen der Meldung einer Straftat 
(1) Ein militärischer Befehlshaber oder ein ziviler Vorgesetzter, der es unterlässt, eine Tat nach 
diesem Gesetz, die ein Untergebener begangen hat, unverzüglich der für die Untersuchung oder 
Verfolgung solcher Taten zuständigen Stelle zur Kenntnis zu bringen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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Anlage (zu § 8 Abs. 6 Nr. 1) 

Die Genfer Abkommen im Sinne des Gesetzes sind: 

- I. Genfer 
Abkommen 

vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und 
Kranken der Streitkräfte im Felde (BGBl. 1954 II S. 781, 783), 

- II. Genfer 
Abkommen 

vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See (BGBl. 1954 II S. 
781, 813), 

-
III. 

Genfer 
Abkommen 

vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen (BGBl. 
1954 II S. 781, 838) und 

- 
IV. 

Genfer 
Abkommen 

vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
(BGBl. 1954 II S. 781, 917). 

 

Das Zusatzprotokoll I im Sinne des Gesetzes ist: 
 
Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte 
(Protokoll I) vom 8. Juni 1977 (BGBl. 1990 II S. 1550, 1551). 
 


